
Be s c h l u s s v o r l a g e
Vorlage Nr.: 2023/142

Datum der Freigabe: 01.08.2023

Betreff

Bauvoranfrage zum Abbruch und Neubau eines Gästehauses, Kirchstr.3 und Ausnahme von
der Veränderungssperre

Sach- und Rechtslage:

Das Bestandsgebäude Kirchstraße 3 liegt im Innenstadtbereich innerhalb des B-Planes Nr. 34.
Die Stadtvertretung hat am 22.06.2022 beschlossen, eine 3. Änderung des bestehenden,
einfachen Bebauungsplanes Nr. 34 zur Regulierung von Ferienwohnnutzung im
„Innenstadtbereich“ der Stadt Kappeln aufzustellen Deswegen wurde am 12.07.2023 für den
Geltungsbereich dieser 3. Änderung des B-Planes Nr. 34 eine Veränderungssperre
beschlossen.

Das Bestandsgebäude ist laut Antragssteller in einem baulich schlechten Zustand und soll
durch einen Neubau an derselben Stelle ersetzt werden. Geplant sind zwei Vollgeschosse plus
Dachgeschoss mit einer Firsthöhe von 9,20 m. Das Bestandsgebäude besteht derzeit aus
einem Vollgeschoss plus Dachgeschoss und hat eine Firsthöhe von 8,50 m. Das benachbarte
Gebäude Kirchstr.6 hat ebenfalls 2 Vollgeschosse plus Dachgeschoss mit einer Firsthöhe von
10,30 m. Bei dem späteren Neubau ist die Ortsgestaltungssatzung in der dann gültigen
Fassung zu beachten. Mögliche Auswirkungen auf die denkmalgeschützte angrenzende Kirche
werden durch die Denkmalpflege geprüft. Der Bauausschuss muss nun über die Erteilung des
gemeindlichen Einvernehmens zum geplanten Abriss und Neubau entscheiden.

Es sollen insgesamt 6 kleine Wohnungen entstehen (35-40 m²), die als Ferienwohnungen oder
zur Nutzung für Gastronomiepersonal gedacht sind. Im bestehenden Gästehaus sind bereits 7
Fremdenzimmer genehmigt. Wenn dem geplanten Vorhaben keine überwiegenden öffentlichen
Belange entgegenstehen kann durch die Stadtvertretung laut §14 (2) BauGB einer Ausnahme
von der Veränderungssperre zugestimmt werden.

Finanzielle Auswirkungen:
[ ] JA [ x ] NEIN

Umweltauswirkungen:

Amt: Bauamt/Bauverwaltung Datum: 01.08.2023
Bearb.: Jana Schulz Wiedervorl.
Berichterst. Jana Schulz

Beratungsfolge Termin Behandlung

Bauausschuss 28.08.2023 öffentlich
Stadtvertretung Kappeln 06.09.2023 öffentlich

Abzeichnungslauf



[ ] JA [ x ] NEIN
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Beschlussvorschlag:
Der Bauausschuss erteilt das gemeindliche Einvernehmen zum Abbruch und Neubau eines
Gästehauses mit 6 Wohnungen auf dem Grundstück Kirchstr.3 mit der Auflage, dass die
Ortsgestaltungssatzung einzuhalten ist.
Bei Einreichung des Bauantrages ist darüber erneut im Bauausschuss zu beraten.

Der Bauausschuss empfiehlt/ die Stadtvertretung beschließt für das Vorhaben einer Ausnahme
nach §14 (2) BauGB von der bestehenden Veränderungssperre zur 3. Änderung de B-Planes
Nr.34 “Innenstadtbereich” zuzustimmen. Die Ausnahme wird damit begründet, dass es sich um
einen Ersatzbau von bereits genehmigten Fremdenzimmern handelt (Bestandsschutz).

Anlagen:
Bestandsfotos Kirchstr.3
Voranfrage Kirchstr.3


